


Pflegeausbildung mit Schmetterlingseffekt 
Fast alle Auszubildenden des ersten Abschlussjahrgangs der neuen Pflegeausbildung haben laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ, 2024) den sogenannten generalistischen Weg gewählt. Die zwei anderen Schwerpunkte Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege, die als Alternative für das letzte Ausbildungs-Drittel angeboten werden, beendeten nur gut ein Prozent der Absolvent:innen (Destatis, 2024).
Das Statement der Auszubildenden für die generalistische Ausbildung könnte also klarer kaum sein. Sie wollen die Generalistik. Doch warum ist das Ergebnis im ersten Abschlussjahr so deutlich ausgefallen, obwohl viele Verbände, Pflegeschulen und auch Gesundheitspolitiker:innen jahrelang für den Altenpflege-Zweig und sogar den Erhalt der dreijährigen Altenpflege-Ausbildung geworben hatten?
PDCA und Chancen 
Die 2017 beschlossene und seit 2020 umgesetzte neue Ausbildung hat den Start-Jahrgang in ein Berufsfeld entlassen, das vor Herausforderungen zu bersten scheint. Gleichzeitig wird Berufseinsteigern auf lange Sicht eine gesicherte Zukunft geboten. 
Viele Absolventinnen schätzen die Flexibilität, die sie mit der Generalistik erreichen als zusätzlichen Vorteil ein. Denn sie öffnet einerseits die Tür zu allen pflegerischen Fachbereichen und darüber hinaus auch zur Anerkennung im Ausland. Die ausschließliche Konzentration auf den Bereich Altenpflege, der in Deutschland weltweit einzigartig ist, scheint hingegen nur für wenige attraktiv.
Für die überdeutliche Wahl der Generalistik kommen wichtige Gründe aus Qualitätssicht hinzu. Die Kompetenz der Absolvent:innen und die daraus resultierenden Befugnisse unterscheiden sich. Der Gesetzgeber hatte die Vorbehaltsaufgaben des Altenpflege-Zweiges nämlich in einer beinahe nebensächlichen Nuance abweichend gegenüber den beiden anderen Berufen formuliert. 
Vorbehaltsaufgaben sind fachbezogene Angelegenheiten, die beruflich Pflegende voll verantworten. Dazu ist die Ausbildungsverordnung in fünf Punkten für alle drei Berufszweige identisch. Die Absolvent:innen aller drei Ausbildungspfade müssen Pflegeprozesse und Pflegediagnostik für die jeweilige Zielgruppe eigenverantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen und steuern (BMJ, 2023). Aus der Qualitäts-Perspektive ist der Deming-Kreis – bestehend aus Plan, Do, Check, Act – also für das Planen, Umsetzen und Handeln identisch. 
Nur in einer Vorbehaltsaufgabe – dem „Check“, nämlich der Überprüfung des Pflegeprozesses, wurde ein Unterschied gemacht. Kinderkrankenpfleger:innen und Generalistik-Absolvent:innen sind in der Lage, das eigene Handeln zu evaluieren, während die Altenpfleger:innen nach der neuen Ausbildungsverordnung ihre Pflege „bewerten“. 
Wenn der Falter die Flügel öffnet 
Evaluieren und bewerten scheinen in ihrer Bedeutung nur einen Flügelschlag voneinander entfernt zu sein. Tatsächlich macht das eine Wort aber einen großen berufsrechtlichen Unterschied aus. Bewerten bedeutet die Einordnung der Wichtigkeit eines Problems, einer Herausforderung oder der geplanten Handlung. Dem Wortsinn nach handelt es sich um eine Valuierung, etwas einen Wert zuteilen. Die Bewertung kann nach eigenen Maßstäben erfolgen, die auf Erfahrung fußt (DWDS, 2024). 
Evaluieren hingegen ist ein umfassenderer Prozess, der überprüfbare Methoden voraussetzt und sich von der Zieldefinition bis zur Maßnahmenoptimierung in eine nachvollziehbare, iterative Vorgehensweise gliedert, gleichbedeutend mit „auswerten“. Das Bewerten ist dabei ein Teilschritt (Ccb21, 2024 & BZGA, 2024).
Vermutlich haben sich die Verfasser:innen der Ausbildungsverordnung nicht vorstellen können, dass Pfelgeschüler:innen sich gut über die Folgen in der Wortbedeutung informieren würden und diese scheinbare Kleinigkeit so eine Wirkung entfaltet. Aus der Qualitätsperspektive ist das Verhalten der Auszubildenden erfreulich. Sie haben entschieden, dass sie ihre anerkennenswerte Arbeit selbstständig strukturiert auswerten möchten. Das kann die Nachvollziehbarkeit und das Vertrauen in das pflegerische Handeln nur fördern.
Die Evaluation beflügeln
Bis Ende 2025 ist noch Zeit für die im Pflegeberufegesetz in Paragraph 62 vorgesehene Evaluation der Ausbildung durch die zuständigen Ministerien. Sicherlich wird die Wahl der Auszubildenden berücksichtigt, insbesondere wenn sie in den Folgejahren so eindeutig bleibt. Der Qualität der Pflege wird es nicht schaden. Vielleicht finden bis dahin noch weitere drängende Fragen das Gehör der politisch Verantwortlichen. Dazu gehören die allgemein beklagte schwierige Lage in der Praxisanleitung, das Theorie-Praxis-Gefälle zwischen Pflegeschule und Einsatzort und ob die dreijährige duale Ausbildung die Absolvent:innen gut genug für diesen anspruchsvollen und immer komplexeren Beruf vorbereitet. Auch die Festlegung von Vorbehaltsaufgaben für akademische Pflegekräfte, um den Pflegestudienabschluss attraktiv zu machen, gehört dazu. Wie im mutigen Entwurf für das Pflegekompetenzgesetz kann der Blick über den nationalen Blütenrand auch hier sicherlich nicht schaden. Die neuen Absolvent:innen scheinen das bereits zu tun!
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